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Die Gemeindeprüfanstalt NRW (GPA NRW) aus Herne wurde mit der Prüfung des 
Jahresabschlusses der Stadt Rheinbach zum 31.12.2015 beauftragt. 
 
Prüfbericht und Ergebnisse der GPA sowie gleichlautendes Testat der örtlichen 
Rechnungsprüfung wurden im Ausschuss beraten. 
Hiernach werden die Prüfergebnisse und der uneingeschränkte Bestätigungsver-
merk der mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 beauftragten 
GPA NRW aus Herne vom Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Rheinbach un-
verändert übernommen. 
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.  
 
Nach § 101 Absatz 3 GO wird hiermit uneingeschränkter Bestätigungsvermerk 
erteilt. 
 
Der Jahresabschluss zeigt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt. Er wurde 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erstellt. Die 
entsprechenden Vorschriften, die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen orts-
rechtlichen Bestimmungen wurden beachtet. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 
 
Die Prüfung hat nicht zu Erkenntnissen geführt, die der Feststellung des Jahres-
abschlusses zum 31.12.2015 und der Entlastung des Bürgermeisters nach § 96 
GO NRW durch den Rat entgegenstehen. 
 
 



Der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2015 schließt danach mit folgenden 
Werten ab:  
 

Schlussbilanzsumme 
davon  

 326.168.072,32 € 

Liquide Mittel  
Überschuss  lt. Finanzrechnung 
(Auszahlungen./.Einzahlungen 

Bilanzposition 2.4      759.463,99 €                        
  

Eigenkapital  Bilanzposition 1. 65.253.502,19 € 
hierin enthaltener Fehlbetrag 
lt. Ergebnisrechnung (Auf-
wand./.Ertrag) 

Bilanzposition 1.4   3.715.646,81 € 
 
 

 
Da die Ausgleichsrücklage erschöpft ist, erfolgt die Deckung des Jahresfehlbetra-
ges 2015 i. H. v. 3.715.646,81 € aus der Allgemeinen Rücklage. 
 
 
Rheinbach, den 09.10.2017 

 
 
 
 
 

gez. 
 

Axel Wilcke 
Vorsitzender Rechnungsprüfungsausschuss  

 


